
Anzeigen

Wir beraten Sie in Ihren Anliegen

Der ZBV-Beratungsdienst unterstützt Sie,  
wenn Sie planen Ihren Betrieb neu auszurichten:

•  Analyse des Betriebes, 
Betriebsplanung, 
Finanzierung und Tragbarkeitsberechnung

• Baubewilligungsverfahren

• Hofübergabe

• Ertrags- und Verkehrswertschätzungen

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an unter 
Telefon 044 217 77 33 oder beratung@zbv.ch

Owipex GmbH 
Unteraltberg 5
8836 Bennau

055 422 15 15
info@owipex.ch
www.owipex.ch

Zu verkaufen
schöne, stabile Pflanzenboxen aus Stahl, auch als Hochbeet einsetzbar. 
Grössen und Farben individuell nach Ihren Wünschen.

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Landwirtschaft!

Mit uns haben Sie 

das richtige Taggeld: 

AGRI-revenu!
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Leserfoto 

Edith Bossert, Au hat uns den Herbst eingefangen. Herzlichen Dank 
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Agrisano-Pressemitteilung

Einkauf in die berufliche 
Altersvorsorge

Selbständige Landwirte und ihre 
mitarbeitenden Familienmitglieder mit 
einem AHVpflichtigen Einkommen, 
können sich im Rahmen der freiwilli
gen beruflichen Vorsorge (Säule 2b) 
der Risiko und Altersvorsorge bei der 
Agrisano Prevos anschliessen.

Anfang Oktober haben alle, die bei der 
Agrisano Prevos in der Altersvorsorge 
versichert sind, Formulare zur Dekla
ration des versicherten Einkommens 
und zur Einkaufsberechnung erhalten. 
Das versicherte Einkommen für die Al
tersvorsorge bildet die Grundlage zur 
Berechnung des ordentlichen Sparbei
trags und des Einkaufspotenzials. Es 
darf das effektiv erzielte AHVpflichti
ge Einkommen im aktuellen Jahr nicht 
übersteigen. Allfällige Anpassungen des 

versicherten Einkommens können bis 
Ende November 2020 mit dem Formu
lar der Agrisano Prevos gemeldet wer
den. Die versicherte Person erhält an
schliessend einen Einzahlungsschein, 
mit dem sie dann, je nach Vorsorgeplan 
und Alter, 20 oder 25 Prozent ihres ver
sicherten Einkommens als ordentlichen 
Sparbeitrag einzahlen kann. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
fehlende Beitragsjahre mittels eines 
Einkaufs nachzufinanzieren. Der An
trag zur Einkaufsberechnung muss, zu
sammen mit den erforderlichen Unter
lagen, ebenfalls bis Ende November 
2020 der Agrisano Prevos zugestellt 
werden. 

Der versicherten Person wird an
schliessend das definitive Einkaufspo
tenzial mitgeteilt, und sie erhält einen 
Einzahlungsschein, mit dem sie die ge
wünschte Summe einzahlen kann. 

Die ordentlichen Sparbeiträge und 
Einkäufe tragen zur finanziellen Ver
besserung der Altersvorsorge bei und 
können im entsprechenden Jahr grund
sätzlich vom steuerbaren Einkommen 
in Abzug gebracht werden. Es bleibt 
aber zu beachten, dass nach einem Ein
kauf (im Gegensatz zu den ordentlichen 
Sparbeiträgen), die daraus resultieren
den Leistungen während den nächsten 
drei Jahren nicht in Kapitalform bezo
gen werden dürfen.

Die Berater der landwirtschaftlichen 
Versicherungsberatungsstellen, die den 
kantonalen Bauernverbänden angeglie
dert sind, oder der Beratungsdienst der 
Agrisano in Brugg sind Ihnen gerne be
hilflich, wenn Sie Ihr versichertes Ein
kommen anpassen oder einen Einkauf 
beantragen möchten.
n Beat Nebiker, Agrisano Stiftung 
Tel. 056 461 78 78, www.agrisano.ch Aktuelles aus dem SBV

Notiz der Woche

Sinkt der Preis von Bioprodukten, 
greifen Konsumentinnen und 
 Konsumenten stärker zu. Schweine
fleisch aus tierfreundlicher Haltung 
hat dabei das grösste Potential. 

So lauten die Ergebnisse einer kürzlich 
veröffentlichten Studie von Agroscope. 
Die Produzenten sind bereit für diesen 
Mehrabsatz. Produzieren sie doch be
reits heute mehr Fleisch, das den La
belanforderungen entspricht, als ver
kauft werden kann. 

Aber: Sinkende Konsumentenpreise 
dürfen nicht zu einer Senkung der Pro

duzentenpreise führen! Die Vergan
genheit lehrt uns leider etwas anderes. 
Daher sind die Forderungen nach sin
kenden Preisen mit Vorsicht zu genies
sen. n 

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor   

Kurzes Betriebsportrait:
Betriebszweige: Milchwirtschaft, Kälbermast 
Ackerbau, Hektaren: 33

Warum sind Sie Bauer geworden?
Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Be-
trieb aufgewachsen und es war für mich 
schon früh klar, dass ich den Betrieb meiner 
Eltern übernehmen möchte.

Welche Aufgaben übernehmen Sie, 
welche Ihre Partnerin?
Die Betriebsführung liegt klar in meiner Hand. 
Meine Partnerin arbeitet Ausserhalb und hilft 
an den Wochenenden und in der Freizeit je-
weils mit.

Wer hilft alles auf dem Hof mit?
Meine Mutter versorgt am Morgen und 
Abend die Aufzucht- und Mastkälber. Meine 
Partnerin und ihre Kinder helfen ebenfalls in 
ihrer Freizeit mit.

Wie ist Ihr Bezug zur 
nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung?
Ich pflege gerne Kontakt zu Menschen wel-
che nicht aus der Landwirtschaft kommen. 

Dadurch entstehen spannende Diskussio-
nen.

Was ist Ihr Anliegen an die Bevölkerung?
Dass die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern 
mehr wertgeschätzt wird.

Welche politischen Themen 
beschäftigen Sie zurzeit?
Die ganze Initiativenflut in der Landwirtschaft. 
Es herrschen Verhältnisse wie im Fussball: 

ein paar wenige die «Machen» und viele wel-
che alles besser wissen.

Von welchen Dienstleistungen des ZBV 
haben Sie bereits Gebrauch gemacht?
Versicherungsberatung, Ertragswertschät-
zung und verschiedene Beratungen.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Feuerwehr und Schützenverein n

 

«Es herrschen Verhältnisse 
wie im Fussball»

Rolf Steinbrüchel

Alter: 39
Zivilstand: Vergeben
Ort: Hedingen
Beruf: Landwirt
Hobby: Viehzucht, Sport, Feuerwehr 

Diverses
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Versicherungstipp: Photovoltaikanlagen 
in GVZ versichert
Die Photovoltaik- und Solaranlage kann in der GVZ gegen Feuer und Elementarschäden ver-
sichert werden. Zur Kontrolle ob Ihre Anlage mitversichert ist, können Sie im GVZ-Police 
nachschauen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
ZBV Versicherungen: 044 217 77 50 n ZBV 

 

Sinkenden Konsumentenpreise dürfen nicht 
zulasten der Produzenten gehen. Bild: Pixabay
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